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Uo. 64. Dienstag , den 28 . Mai. 1901
Bekanntmachung.

Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden
-rm Rathhause , Zmimer No . 16 . Nachmittags von
6 bis 6 Uhr . ach folgenden Tagen statt : 1 .. 2 ., 3 .,
4 ., 18 ., 14 . , IS .. 17 ., 18 , 29 , 81 . Mai . 1 . Juni,

3, 4., 5 , 6 , ? ., 16 , 17 . und 18 . September,
für Kinder aus inficirten Häusern am 19 . und
L0 . September.

Die Termine für die Wiederimpfung werden
den betreffenden Kinder « in ihren Schulen bekannt
W -ben . Für Wiederimpflinge aus inficirten
Hausern ist der Termin auf den 21 . September,
Nachmittags von 6 bis 6 llhr . angesetzt.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel „Zum grüiien
Wald .

Eine Woche » ach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzuftellcii . Nachschau findet Nach¬
mittags von 6 bis 6 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines aus dem Jmpflokal ent-
feruni.

Di - Angehörigen her Impflinge (Ellern.
Pflegeeltern und Vormünder ) werden ersucht , ihre
Kinder bezw . Pflegebefohlenen pünktlich Nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach¬
schau zu stellen , andernfalls müssen die Kinder , bei
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten
Strafeii , ans eigene Kosten geimpft werden.

Jnipfpflichtig sind alle im Jahre I960 und
früher g-borciien Kinder , soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden find oder nach ärztlichem
Zcngnlß die natürlichen Blatter » überstanden
haben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
fahren ivegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfung vorschriftsmäßig entzogen worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam , daß
.Kbmipfungen von Arni zu Arm nicht stattfinden
lind daß der zur Verivendung kouimende Impf¬
stoff ans dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
iczogen wird.

.. Verhaltungsvorschriften
für d,e Angehörigen - er Erstimpflinge.

^ . 8 l̂ . Aus einem Hause , in welchem an-
stecrcnde Krankheiten , wie Scharlach . Masern,
Diphtherie . Croup , Kenchhusten , Flecktyphus , rosen¬
artige Entzündung od -r die natürlichen Pocken
herrschen , dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Terinin - nicht gebracht werden , auch haben sich
Erwachsene . die i» solchen Häusern wohnen , vom
Impftermine fernzuhalten.

§ 2 . Die Eltern des JmpflingeZ oder deren
Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Aus¬
führung der Jinpfiliig über frühere oder noch be¬
stehende Krankheiten des Kindes Mittheilung zu

-machen.
, 8 3- Die Kinder müssen zum Jnrpftermine

sssst, remgewaschencm Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

§ 4 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große N - iilhaltilllg des JmpflingeS die wichtigste
Pflicht.

§ 5 . Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschniig nicht.
: „ § 6 . Die Nahrung des Kindes bleibe un¬
verändert.

§7 - . Bei günstigem Wetter darf das Kind
ins Freie gebracht werden . Man vermeide im
Hochsommer nur die heißeste » Tagesstundcu nnd
die direkte Sonnenhitze.

8 8 . Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreibcn , Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren , sie dürfen nur mit frisch
gereinigten Händen berührt werde », zum Waschen
der Impfstellen darf nür reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werde ».

Vor Berührung mit Personen , welche a»
eiternden Geschwüren , Hautansschlägen oderWniid-

MMauf ) erkrankt sind , ist der Impfling
sorgfältig zu bewähren , um die Uebertragung von
sKramheitskennen in die Jmpsstellen zu verhüten,
'such sind die von sülche» Personen deniihtcn
Gegenstände von den , Impflinge fernziihalteii.

,- omnikn unter den Angehörigen des JmpflingeS,
.welche mit ihm denselben Haushalt theilen , Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor , so ist es
zweckmäßig , den Rath eines Arztes cinzuholen.

8 9 . Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich DoHt vierten Tage ad kleine Bläschen , ivclchc
sich in der Regel bis znm itcimteu Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rothcn Entziindungrhof umgebenen Schutz-
Pocken entwickeln . Dieselben enthalte » eine klare
Flüssigkeit , welche sich am achteil Tage zu trüben
.beginnt . Pom zehnten bis zwölften Tage beginnen
(die . Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen , der
.nach ' brei bis vier Wochen von selbst abfällt.

Die erfolgreich « Impfung läßt Narben voii
der Große der Pnstclii zurück , welche mindestens
Mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.
. § 10 . Bei regelmäßigem Verlaufe der Schntz-
vocken ist ein Verband überflüssig , falls aber in
per nächsten Umgebung derselben eine starke , breite

Mothe entstehen sollte , sind kalte , häufig zu Wechsellide
Amschlage mit abgekochtem Wasser anznwendeli;
wenn die Pocken sich öffnen , ist ein reiner Verband
onzulegen.
n U ^ ei jei e.r  erhebliche » , nach der Jnlpfiing ent¬
stehenden Erkrankung ist ein Arzt znznziehen ; der
^invfarzt ist von jeber solchen Erkrankung , ivelche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tage » na»
derielben eintritt , in Kenntniß zu setzen.

, 8 11 . An dem im Impftermine bekannt zu
gcoenden ^. age er,cheinen die Impflinge zur Nach-
jchau . Kann ein Kind an . Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in dem
Hanse eine ansteckende Krairkheit herrscht (8 1) i
UM in das J uipflolal _qcbradjt werd en , io haben t

die Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt nirziizeigeil.

8 12 . Der Jmpfscheiil ist sorgfältig aus-
znbewahreli.

Verhaltungsvorschriften für
Wiederimpflinge.

8 1 . Ans einem Hause , in welchem ansteckende
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut , reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 9 . Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Neinhaltung des Impfling « die wichtigste
Pflicht.

ß 4 . Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 8. oder 4 . Tage ein nnd ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden , daß eine Versäumniß des Schulunterrichls
deshalb nicht nothwendig ist. Nur wenn ans-
iiaMsweise Fieber eintritt , soll das Kind zu
Hause bleiben . Stellen sich vorübergehend größere
Nöthe und Anschwellungen der Impfstellen ein , so
sind kalte , häufig zu wechselnde Umschläge mit ab¬
gekochtem Wasser anznweiiden . Die Kinder könne»
das gewohnte Baden fortsetzen . Das Turnen ist
vom 9 . bis 12 . Tage von Allen , bei denen sich
Jmpfblatiern bilden , ailszusetzen . Die Impfstellen
sind , solange sie nicht vernarbt sind , sorgfältig vor
Beschmutzung , Kratzen und Stoß , sowie vor
Reibungen durch eugeKleidniig und vor Druck von
Außeil zu hüten . Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen , welche an eiternden Ge¬
schwüre » , Haiitausjchlägcn oder Wundrosen (Roth-
lauf ) leiden , und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenständ « zu vermeiden.

8 5 . Bei jeder erheblichen , nach der Impfung
entstehenden Erkrankung , ist ein Arzt zuznzieheii,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkranknngeii , welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt , in Kenntniß zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau . Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung , oder weil in deni
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (§ 1) ,
nicht in das Jmpflokal kommen , so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeiaen.

8 7 . Der Impfschein ist sorgfältig auf-
zubewahreu . *

Wiesbaden , den 15. April 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte , welche in ihrer

Privatpraxis Impfungen vornehmen , niache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des Bundcsrathes
vom 28 . Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-
gesctzes nebst den Erläuteruiigen hierzu (Extra-
Beilage zn No . 19 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29 . März 1900)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be¬
sonders ans die W 16 und 17 a . n. O . hin,
welche lallten:

„8 16 . Die Jmpsniig wird der Regel
nach ans einem Oberarm vorgenommen , und
zwar bei Erstimpflingen auf dem rechten , bei
Wiederimpfungen aus deni linken Arme . Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 (Zentimeter Länge . Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens 2 Centimeter von
einander entfernt liegen . Stärkere Blutungen
beim Impfen sind zn vermeiden . Einmaliges
Eiliftreichen der Lymphe in die durch An-
spannen der Haut klaffend gehaltenen
Wuilden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit den,
Pinsel ist verboten.

Uebrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
zu spätere » Impfungen verwendet wertzen.

§17 . Die Erstimpfung hat als crfolg-
reich zu gelten , wenn mindestens eine Puste!
zur regelmäßigen Entwickeliing gekommen ist.
Bei der Wiederimpfiing genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Jmpsstellen ."

Druckexemplare der Vorschriften , welche voii
den Aerzteu bei der Ausführung des Jmpfgeschäftes
,u befolgen sind , sowie der Verhaltungsvorschriften
ür die Angehörigeil der Jinpfliiige und Wieder-

impfliuge sind in der Buchdruckerei von Plamn,
Moritzstraße No . 27 , hierfelbst zu haben.

Ferner mache ich wiederholt daraus aufmerk-
sam , daß Seitens der Herren Aerzte bei Abgabe
von Attesten , i» welchen gemäß der §§ 2 und 10
des Nkichslinpfgesetzes voni 8 . April 1874 in gültiger
Forni (8 10 ) die Rothwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings beziv . Wiederimpflings bescheinigt
werden soll , nur das durch den Bundesralhs-
beschlnß vom 90 . October 1874 (Min .-Bl . für d.
l. V . S . 235 ) vorgeschriebene Formular 9 zu be-
ilutzeli ist. Es unterlicat dabei keinem Bcdeuken,
wenn das Mort „kann " des Vordrucks in d-m
bezeichnetei ! Fornuilar gccignelenfalls in „konnte"
umgeändeit wird.

Ist ein JmpfpfUchtiger auf Grund eines ärzi
licheu Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden , so kann die seruerc Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt ersolgen (8 2 Abs . 2
des Jmpfgesetzes ) . *

Wiesbaden , den 15. April 1901.
Der Poliz ei-Präsident. K. Prinz v. RaUdar,,

Bekanntmachung»
betreffen - - as Droschkenfnhrwese »,.
Es wird hiermit zur Kenntniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenvefitzer -Bereinö
gebracht , daß vom 1 . April d . I . ab auf den
folgenden Drofchkeuhaltcplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebeneZahl Droschken
AufsteNnng zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.
1. Am Krieger - Denkmal im Nerothal . . 2
2 . In der Saalgasse an der Mündung in

die Taunusstraße . 8
9 . Ans dem Kranzplatz . 3
4 . In der Soniienbergerstraßc , an den durch

die Kuranlagen führenden Chaisenwcg 2
5 . Vor der alten Kurhaus -Coloimade . . 20
6 . Vor der neuen Kurhaus -Colonnade (auch

Theater -Coloiiiiade ge» .) . 20
An allen Abende » , an welchen Vor¬

stellungen im Kgl . Theater stattstudeu , bleibt
der borgenamrte Halteplatz nur bis S '/a Uhr
Abends mit 20 Droschken , nach « >/- Uhr
Abends nur mit 10 Droschke » besetzt.
7 . Au der Südseite des Rathhauses . . . 4
8 . Aut der Südseite der Museumstraße . 3
9 . Auf der Ostseite der Victoriastraße,an der

Mündung i» die Frankfurterstraßc . 6
10 . In der Blumenstraße — Westseite — an

der Mündung in die Bierstadterstraße 3
11. Ans dem südlichen Fahrdamme der Rhein-

straße vor dem Ludwigsbahnhof . . 20
12 . Auf dem Reitwege der Rheinstraße , an-

fangcnd an der Rheinbahnstraße . . 10
13 . Auf dem Reitwege der Rheinstraße , an-

sangend an der Moritzstraße . . . 10
14 . Auf dem Reitwege der Rheinstraße , a »-

fangend an der Wörthstraßc . . . 3
15 . Am Kaiser -Friedrich -Ring , an der Münd¬

ung der Moritzstraße . 3
16 . Auf dem Mauritinsplatz . 3

Den für den Eisenbahndicnst bestimmten
Droschke » sind nachfolgende Halteplätze angewiesen
worden:

a. für den Dienst ans den , Taunus-
nnd Ludwigsvahlrhof auf dem nörd¬
lichen Fahrdamme der Rheinstraße , anfaiigeild
an der Mainzerstraße;

b. für den Dienst auf dem Rheinbah »»-
hos auf dem Reilwege der Rheinstraße,
anfangcnd an der Adolphstraße in der
Richtung nach der Nicolasstraße.

Die vorftcheiid zu 2 , 3, 6 , 6, 11 und 13 ge¬
nannten Halteplätze sind von Morgens 6 Uhr ab
mit je 2 Droschken zu besetzen.

Der zu 16 genamite Halteplatz ist erst von
3 Uhr Nachmittags ab mit der angegibenen Zahl
Droschken zu besetzen, während die Dienstzeit
sämmtlicher übrigen Droschken auf den vorge¬
nannten Halteplätzen um 7 Uhr Morgens beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dem
Halteplatz vor der alien Kurhanscolonnade , bezw.
nach beendigter Vorstellung im Königlichen Theater
— oder iveuii solche Vorstellung nicht stattfindet
— auf dem Halteplatz vor der neuen Kurhaus-
colonnade (auch Theatercolonnade genannt ), deren
Dienstzeit bis Nachts 12 Uhr währt , dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken auf den
Halteplätzen bis 11 Uhr Abends . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge¬

bracht , daß
1. vom 20 . Mai d. I . ab die Droschke »,-

haltestelle am Kaiser -Friedrich -Ring an der
westlichen Ecke der Mündung der Moritzstraße —
ansgehoben und

2. von , 20 . Mai d. I . ab ans der
östlichen Fahrbahn der Adolphsallee und
zwar an der Mündung der Goethestraße
(südliche Ecke derselben ) ein Halteplatz für drei
Droschken eingerichtet ist. Die Droschken nehmen
hinter einander , neben dem Reitwege Aufstellung,
die Kövfe der Pferde sind der Mündung der
Goethestraße zugekehrt.

3. die für den Elsenbahndienst am Tau » „ s-
nndLndwigsbahnyofcbestiinmtcnDroschken
nicht mehr ans dem nördlichen Fahrdamn»
der Rheinstraße , anfangend an der Mainzer¬
straße , sondern von jetzt ab gemeinschaftlich
mit dem für den Dienst aus dem Rhein¬
bahnhofe bestimmte », Droschke », auf dem
Reitwege der Rheinstraße , ansangend an
der Adolphstraße und soweit erforderlich
auf den , südliche », Fahrdamm der Rhein¬
straße „ eben der Fußgänger -Allee , anfangend
an der Adolphstraße , in der Richtung nach der
Nicolasstraße , Aufstellung zn nehmen haben . *

Wiesbaden , den 10. Mai 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz V. Ratibor.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiesen , daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer geiverblicheii An¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichisbeanlien
(Gewerbe -Inspektor ) zii Ralhe zn ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und nn-
nöthiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden können , deren es zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der § tz 120 », <1
der Gewerbeordnung den Betriebsunternehmern
auferlegteii Pflichten bedarf . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v , R - tibor.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werd^

auf Donnerstag , den 3 « . Mai l . I
Nachmittags 4 Uhr , in den Bürger
saal des Rathhcmses zur Sitzung ergeben!
eingcladen.

Tagesordnung:
1 . Wahl eines Magistratsmitgliedes ali

Ersatzmann für die Zeitdauer bis zum
23 . Dezember 1903.

2 . Vorlage der Stadtrcchnung für das
Etatsjahr 1899 zur Prüfung und Feststellung.

3 . Plan für die Umgestaltung des SchrrH«
Platzes und der Umgebung des Nathhauses.

^ 4 . Project , betreffend die Anlage eine?
Seitenstollens am Schläferskopf.

5 . Fluchtlinienplan für die Verlängerung
der Weinbergstraße.

6 . Erpachtung von Gelände zur Anlage
eines Fußwegs zwischen Aar - und Walkmühl¬
straße , und Ausführung desselben.

7 . Austausch von Gelände an dem Ver»
bindungsgäßchen von dem Mittlern Theile
der Metzgergasse nach der Langgasse.

8 . Ankauf von domänenfiskalischem Ge¬
lände an der Emserstraße.

9 . Antrag auf Erhöhung der für die
veterinärpvlizeiliche Beaufsichtigung der hiesigen
Viehmärkte zn zahlenden Vergütung.

10 . Ennvurf zu einem neuen Vertrag
mit dem Wiesbadener Brunnen -Comptoir.

11 . Entwurf einer Gebührenordnung nebst
Tarif für die Benutzung der Lagerräume pp.
des Marktkellers.

12 . Desgleichen einer Gebührenordnung
nebst Tarif , betr . die Erhebung von Markt-
standsgcld auf den hiesigen Märkten.

13 . Verkauf einer städtischen Grabenfläche
an der Walkmühlstraße.

14 . Anschluß einiger städtffcher Gebäude
an das Kanalnetz.

15 . Antrag auf Gewährung einer Bei»
hülfe an den Pferdezucht -Verein.

16 . Aenderung der Gehaltsordnung für
die technischen Beamten.

17 . Erhöhung des Budget -Postens A . YL
Nr . 9 und Bewilligung einer im Budget
noch nicht vorgesehenen Reliktenversorgung.

18 . Zusicherung der eventl . Ruhegehalts¬
und Reliktenversorgung all einen Hülfs-
aufseher.

19 . Bericht der bestellten Commission,
betr . den Entwurf einer neuen Baupolizei-
Ordnung.

20 . Anhörung der Stadtverordneten -Ber-
sammlung , betr . die feste Anstellung zweier
Büreauassistenten beim Gas - und Wasserwerk
und eines Kassenassistentcn bei der Stadi-
hauptkasse.

21 . Ein Gesuch des Katholischen Kauf¬
männischen Vereins um Uebertragung einer
Stimme in dem Kuratorium der zu errichtenden
kaufmännischen Fortbildungsschule . *

Wiesbaden , den 25. Mai 1901-
Der Vorsitzende der

Stadtverorduetcn -Vcrsammlnng.

Beschluß.
Von dem Feldwege zwischen den Distrikten

„Ans der Bain " und „ An den Nußbäumen ",

No . des Lagerbnchs , wird der mit No . §̂522 *
bezeichnet - Thcil von 64 qm nach ordnungsmäßiger
Durchführung des gemäß ß 57 des Zuständigkeits-
Gesetzes voni 1 . August 1883 eingeleiteten Ver¬
fahrens , hierdurch eingezogen . *

Wiesbaden , den 22. Mai 1901.
Der Oberbürgermeister . In Vertr . : Körner.

Bekanntmachung.
Freitag , den 31 . d. M . , Nachmittags

5 Uhr , soll die Grasnutzung in . : Garten
Sonne, »bergerstraße 3 » (Paulinenschlößchen)
öffentlich meistbietend versteigert werden . *

LSicsbaden , den 26. Mai 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Körner»

Bekanntmachung.
Di « am 22 . d. M . stattgefnndene Ver¬

steigerung des Grases von Feldwegen, Gräben
und Böschungen ist genehmigt worden und wird
die Crescenz hiermit den Steigerern überwiesen.

Der Steigpreis muß innerhalb drei Tagen
an die Stadthauptkasse gezahlt werden . *

Wiesbaden , den 26. Mai 1901.
Der Magi strat.  J ^ Pertr . : Könter»
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grmemr Verirags ^ Kedingungetl
AuSführnng von Bauten, sowie fiir Leistungen
'erungen im Bereiche der Bauvcrwaltung der

Stadt Wiesbaden.
t> § t Gegenstand des Vertrages.

- - -p &i Gegenstand deS Unternehmens bildet die Ausführung
Wllln Vertrage oder in sonst getroffenen Vereinbarungen oder

gr- tt besonderen Bedingungen bezeichneten Bauwerke , der Ar-
utt  und Lieferungen . Im Einzelnen bestimmt sich Art und
Ving der dem Unternehmer obliegenden Leistungen nach den
' Migungsanschlägen , den zugehörigen Zeichnungen und ande-

. Jnterlagen des Vertrages oder der sonstigen Vereinbarungen,
rn den Verdingungsanschlägen angenommenen Vordersätze

H rlregen jedoch denjenigen näheren Feststellungen,welche—( wesentliche Aenderung der dem Vertrage zu Grunde ge-
In Bauentwürfe — bei der Ausführung der betreffenden
fiverke sich ergeben.

Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen , bleibt der
leitenden Behörde Vorbehalten . Leistungen , welche in den
sicniwürfen nicht vorgesehen sind , können dem Unternehmer

mit feiner Zustimmung übertragen werden ; die Ent-
ngssätze hierfür sind rechtzeitig schriftlich zu vereinbaren.

8 2 . Berechnung der Vergütung.
Dir dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach
wirklichen Leistungen bezw . Lieferungen unter Zugrunde-

_u ng der vertragsmäßigen Einheitspreise berechnet . Etwaige
den Lieferungen ruhende Patent - und ähnliche Gebühren

V igt der Unternehmer . Derselbe hat die Stadt gegen derartige
~ isprüche Dritter zu vertreten.

,c ' Die Vergütung für Tagelohnarbeiten erfolgt nach den ver-
- rgsmäßig vereinbarten Lohnsätzen.

Insoweit in den Verdingungsanschlägen für Neben¬
es ri st ungen,  sowie für das Vorhalten von Werkzeug und

E— êräthen , Rüstungen und für Herstellung und Unterhaltung
i m Zusuhrwegen nicht besondere Preisansätze vorgesehen sind,

mfaffru dir vereinbarten Preise und Tagelohnsätze zugleich
ie Vergütung für die zur planmäßigen Herstellung des Bau-
>erks oder für die Erfüllung des Vertrages gehörenden Neben¬
eistungen aller Art,  insbesondere auch für die Heran-
chaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materialien
ms den auf der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach der

IDerwendungsstelle am Bau , sowie die Entschädigung für Vor¬
haltung von Werkzeug , Rüstungen und Geräthen , für die infolge
- oer übernommenen Bauarbeiten und Lieferungen nothwendigen
. Reinigung deS Baues , Schuttabfuhr , sowie für die Gestellung
! ' der zu den Güterprüfungen zu liefernden Materialien , erforder-
zDhen Arbeitskräfte , Maschinen und Geräthe.

Auch die Gestellung der zu den Absteckungen , Höhen-
-Mssungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräthe liegt dem
» Nnternchmer ob , ohne daß demselben eine besondere Entschädi-
'Mng hierfür gewährt wird ; jedoch wird diese Gestellung für
Die baupolizeilichen Absteckungen und Höhenbestimmungen nicht

pjserlangt.
h § 8 . Mehrleistungen gegen den Vertrag.
? Ohne ausdrückliche schriftliche Anordnung oder Genehmi-
( Wng deS bauleitenden Beamten darf der Unternehmer keinerlei
i ^ wm Vertrag abweichende oder im Verdingungsanschlage nicht
j vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen.

Der bauleitende Beamte ebenso wie die bauleitende Be¬
hörde ist befugt , diesem Verbot zuwider einseitig von dem Unter¬
nehmer bewirkte Leistungen auf dessen Gefahr und Kosten wieder
beseitigen zu lassen ; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei
Vergütung für derartige Leistungen und Lieferungen zu be-
Msprucheu , sondern muß auch für allen Schaden aufkommen,
welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die
IStabt entstanden ist . Sollten Mehrarbeiten oder Lieferungen,
Außer den rm Verdingungsan schlag aufgefllhrten , von dem

uletteuden Beamten angeordnet werden , so verpflichtet sich der
uternchmer zu dieser Mehrleistung , falls ihr Werth 10 pCt.

Endsumme des Angebots nicht überschreitet , jedoch soll die
ehrletstung nicht fiir eine einzelne Position gefordert werden,

-ie Vergütung für diese Arbeiten oder Lieferungen wird nach
tn  vertragsmäßigen Nnheitspreisen berechnet.

§ 4 . Minderleistungen gegen den Vertrag.

Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zu-
der wm der bauleitendm Behörde oder dem bauleitenden

Beamten getroffenen Anordnungen um mehr als 10 pCt . der
fcnbfumn » des Angebots hinter der im Vertrage bedungenen

Meime zurück , so hat der Unternehmer Anspruch Ms den Ersatz
des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirklichen Schadens.

MöihigenfaW entscheidet hierüber daS Schiedsgericht (§ 27 ) .
Ein Ersatz deS durch Minderleistung dem Unternehmer etwa
Entgangenen Gewinnes findet in keinem Falle statt.

5 . Beginn , Fortführung und Vollendung
der Arbeiten  rc ., Vertragsstrafen.

Der Beginn , di « Fortführung und Vollendung der
Zeistungen und Lieferungen hat nach den im Vertrage , in den
Besonderen Bedingungen oder anderweitig festgesetzten Fristen

erfolgen.

| Ist über den Beginn der Arbeiten rc. in den besonderen Be¬
dingungen eine Vereinbarung nicht getroffen , so hat der Unter¬
nehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderung

^Seitens btS bauleitenden Beamten ratt den Leistungen oder
/Lieferungen zu beginnen . Unternehmer hat dem bauleitende«
Weamten alsbald bei Beginn der Arbeit oder Lieferung einen
den festgesetzten Fristen enffprechenden Arbeiis - oder Liefer¬
plan zur Kenntniß zu bringen . Musterstiicke sind auf Verlangen
rchne besondere Vergütung anzufertigen und bleiben nach Ge¬
nehmigung Seitens deS baulettenden Beamten für dir Aus¬
führung maßgebend.

Die Leistung oder Lieferung muß im Verhältniß zu den
bedungenen Vollendungsfristen fortgesetzt angemessen gefördert
verden.

Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräste und Geräthe,
sowie die Borrüthe an Materialien müssen allezeit den über¬
nommenen Leistungen entsprechen . Für die Berechnung einer
Vertragsstrafe ist der Tag maßgebend , au welchem dir Arbeiten
oder Leistungen nach den dafür festgesetzten Bestimmungen
fertiggestellt sein oder die Anlieferung an dem in den Bestim¬
mungen bezeichneten Anlieferungsorte stattfinden soll.

Eine im Vertrage bedungene Vertragsstrafe gilt nicht für
erlassen , wenn die verspätete Vertragserfüllung ganz oder theil«
weise ohne Vorbehalt angenommen worden ist.

Eine tageweise zu berechnende Vertragsstrafe für verspätete
Ausführung von Bauarbeiten , Leistungen oder Lieferungen

Bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden .Sonntag
Und .allgemeinen Feiett .aM außer  Ansatz . '

Amtliche Anzeigen des Lvtetzvadener Tagblatts.

§6 . Hindernngen der Bauausführung.
Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmäßigen

Fortführung der übernommenen Arbeiten durch Anordnungen
der baulettenden Behörde oder des bauleitenden Beamten oder
durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten anderer
Unternehmer oder durch höhere Gewalt oder andere zwingende
unabwendbare Umstände behinderst so hat ec dem bauleitenden
Beamten oder der baulettenden Behörde hiervon sofort schriftliche
Anzeige zu erstatten.

Unterläßt der Unternehmer diese Anzeige , so werden keiner¬
lei auf die betreffenden , angeblich hindernden Umstände be¬
gründete Ansprüche oder Einwendungen berücksichtigt.

Nach Beseitigung derartiger Hindernisse sind die Arbeiten
ohne weitere Aufforderung ungesäumt wieder aufzunehmen.

Der baulettenden Behörde bleibt Vorbehalten , >falls die be¬
züglichen Beschwerden des Unternehmers für begründet zu er¬
achten sind , eine angemessene Verlängerung der tm Vertrage
festgesetzten Vullendungsfristen — längstens bis zur Dauer der
betreffenden Arbeitshinderung — zu bewilligen.

Für die bet Eintritt einer Unterbrechung der Bauaus¬
führung bereits ausgeführten Leistungen erhält der Unternehmer
die den vertragsmäßig bedungenen Preisen entsprechende Ver¬
gütung . Ist für verschiedenwerthige Leistungen ein nach dem
Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart , so ist unter
Berücksichtigung des höheren oder geringeren Werthes der aus-
geführten Leistungen gegenüber den noch rückständigen ein von
dem verabredeten Durchschnittspreise entsprechend abweichender
neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu ermitteln
und darnach die zu gewährende Vergütung zu berechnen.

Außerdem kann der Unternehmer im Falle der Unter¬
brechung oder gänzlichen Abstandnahme von der Bauausführung
den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen Schadens
beanspruchen , wenn die die Fortsetzung des Baues hindernden
Umstände entweder von der bauleitenden Behörde und deren
Organen verschuldet sind , oder — insoweit zufällige , von dem
Willen der Behörde unabhängige Umstände in Frage stehen , —
sich auf Seiten der bauleitenden Behörde zugetragen haben.

Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem
Falle beansprucht werden.

In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Ersatz des der
Stadt nachweislich entstandenen Schadens verpflichtet , wenn
die betreffenden , die Fortführung des Baues hindernden Um¬
stände von ihm verschuldet sind oder auf seiner Seite sich zu¬
getragen haben.

Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigeführt
worden , so kann der Unternehmer einen Schadenersatz nicht be¬
anspruchen.

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu machenden
Schadenersatzanforderungen kommen die etwa eingezogenen
oder verwirkten Vertragsstrafen in Anrechnung . Ist die Schaden¬
ersatzforderung niedriger als die Vertragsstrafe , so kommt die
letztere zur Einziehung.

In Ermangelung gütlicher Einigung entscheidet über die
bezüglichen Ansprüche das Schiedsgericht (Z 27 ) .

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als
sechs Monate , so steht jeder der beiden Vertragsparteien der
Rücktritt vom Vertrage frei . Die Rücktrittserklärung muß
schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate
dem anderen Theile zugestellt werden ; andernfalls bleibt —
unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf
Schadenersatz oder Vertragsstrafe — der Vertrag mit der Maß - '
gäbe in Kraft , daß die in demselben ausbcdungene Vollendungs-
srist um die Dauer der Bauunterbrechung verlängert wird.

§7 . Bauzeichnungen.

Abzeichnungen der Bauplätze und sonstige Detailzeich¬
nungen werden dem Unternehmer in einer Ausfertigung kosten¬
frei zur Verfügung gestellt , soweit sie zur Herstellung der dem
Unternehmer übertragenen Arbeiten erforderlich sind.

Der Unternehmer ist bei Empfang der Detailzeichnungen
verpflichtet , sich von deren Vollständigkeit zu überzeugen , und
hat die Vervollständigung , wenn eine solche erforderlich , so
rechtzeitig schriftlich zu beantragen , daß dadurch keine Ver¬
zögerung in der Ausführung oder Lieferung eintreten kann.

§ 8 . Güte der Arbeitslei st ungen und der
Materialien.

Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Technik
und den besonderen Bestimmungen des Verdingungsanschlages
und des Vertrages entsprechen.

Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter
beschäftigt werden.

Arbeiter , welche nach dem Urtheile des bauleitenden Be¬
amten untüchtig sind , müssen auf Verlangen von der Baustelle
entfernt und durch tüchtige ersetzt werden.

Arbeitsleistungen , welche der baulettende Beamte den ge¬
dachten Bedingungen , Proben - und Musterstücken nicht ent¬
sprechend findet , find sofort , und unter Ausschluß der Anrufung
eines Schiedsgerichts , zu beseitigen und durch untadelhafte zu
ersetzen . Für hierbei entstehende Verluste an Materialien hat
der Unternehmer die Stadtkaffe schadlos zu halten.

Materialien , welche dem Anschläge , den besonderen Be¬
dingungen oder den Proben - und Musterstücken nicht entsprechen,
sind auf Anordnung des bauleitenden Beamten innerhalb einer
von ihm zu bestimmenden Frist von der Baustelle zu entfernen.

Behufs Ueberwachung der Ausfiihrung der Arbeiten , sowie
der Vornahme der Materialprüfungen steht dem bauleitenden
Beamten oder den von demselben zu beauftragenden Personen
jederzeit während der Arbeitsstunden der Zutritt zu den Arbeits¬
plätzen und Werkstätten frei , in welchen zu dem Unternehmen
gehörige Arbeiten angefertigt werden.

§ 3 . Erfüllung der dsstn Unternehmer den
Handwerkern und Arbeitern gegenüber ob¬

liegenden Verbindlichkeiten.

Der Unternehmer hat der bauleitenden Behörde und dem
baulettenden Beamten über die mit anderen Unternehmern,
Handwerkern und Arbeitern in Betreff der Arbeit geschlossene
Verträge jederzeit auf Erfordern Auskunft zu ertheilen.

Der Unternehmer wird nach Möglichkeit darauf Bedacht
nehmen , bei der Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten
hiesige Handwerker und Arbeiter zu berücksichtigen und dabei
gegebenen Falls den hiesigen Arbeitsnachweis benutzen.

Sollt « der Unternehmer Lieferanten , Handwerkern oder
Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus dem Arbeitsver-
tragr nicht oder nicht pünktlich erfüllen , fo bleibt der bau¬
leitenden Behörde das Recht Vorbehalten , die von dem Unter¬
nehmer geschuldeten Beträge fiir dessen Rechnung unmitrelbar
an den Berechtigten zu zahlen . Der Unternehmer hat die hierzu
erforderlichen Unterlagen , Lohnlisten rc. der bauleitenden Be-
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Hat der Unternehmer die von ihm übernommenen Arbeiten
ganz oder theilweise an Unter - Unternehmer vergeben , so hastet
er als selbstschuldnerischer Bürge für die Erfüllung sämmtlicher
Verbindlichkeiten , welche für die Unter - Unternehmer aus dem
mit ihren Arbeitern behufs Herstellung der städtischen Arbeit
geschlossenen Bertragsverhältniß entstehen , sei es gegen die Ar¬
beiter selbst , sei es auf Grund der Bersicherungsgesehe gegen
Krankenkassen , Berufsgenoffenschaften , Versicherungsanstalten rc.
Insbesondere kann die von ihm geleistete Sicherheit auch für die
Erfüllung der sämmtlichen vorstehend bezeichneten Verpflicht¬
ungen in Anspruch genommen werden.

8 10 . EntziehungderArbeit.
Die bauleitende Behörde ist befugt , dem Unternehmer die

Arbeiten und Lieferungen ganz oder theilweise zu entziehen und
den noch nicht vollendeten Theil auf seine Kosten ausführen zu
lassen , oder selbst für seine Rechnung auszufübren , wenn

a ) derselbe die verlangte Sicherheitsleistung , sofern diese
nicht schon vor der Zuschlagsertheilung erfolgt ist,
nicht spätestens 14 Tage nach der letzteren bewirkt,

b ) seine Leistungen oder Lieferungen untüchtig sind , oder
c ) die Arbeiten oder Lieferungen nach Maßgabe der ver¬

laufenen Zeit nicht genügend gefördert hat . oder .
d ) der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde

gemäß 8 9 getroffenen Anordnungen nicht nachkommt.
Vor Entziehung der Arbeiten rc . ist der Unternehmer zur

Beseitigung der vorliegenden Mängel , bezw . zur Befolgung der
getroffenen Anordnungen unter Bewilligung einer angemessenen
Frist schriftlich aufzufordern.

Von der verfügten Arbeitsentziehung wird dem Unter¬
nehmer durch eingeschriebenen Brief Eröffnung gemacht.

Auf die Berechnung der für die ausgeführten Leistungen
dem Unternehmer zusiehenden Vergütung und den Umfang der
Verpflichtung desselben zum Schadenersatz finden die Bestim¬
mungen in 8 6 gleichmäßige Anwendung.

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unter¬
nehmer eine Abrechnung über die für ihn sich ergebende Forde-
nung und Schuld mitgetheilt.

Abschlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentziehung
dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt
werden , welcher als sicheres Guthaben desselben unter Berück¬
sichtigung der entstandenen Gegenstände ermittelt ist.

Ucber die infolge der Arbeitsentziehung etwa zu erhebenden
vermögensrechtlichen Ansprüche entscheidet in Ermangelung
gütlicher Einigung das Schiedsgericht . ( 8 27 .)

§ 11 . Ordnungsvorschriften.
Der Unternehmer oder dessen Vertreter muß sich zufolge'

Aufforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle ein¬
finden , so oft nach dem Ermessen des Letzteren die zu treffende«
baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Bau¬
stelle erforderlich machen . Die sämmtlichen auf dem Bau be¬
schäftigten Bevollmächtigten , Gehülfen und Arbeiter des Unter¬
nehmers sind bezüglich der Bauausführung und der Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung auf dem Bauplatze den Anleitungen
des bauleitenden Beamten oder dessen Stellvertreters unter¬
worfen . Im Falle des Ungehorsams kann die sofortige Ent¬
fernung von der Baustelle verlangt werden . Auf Verlangen des
bauleitenden Beamten ist auf der Baustelle ein Parlier oder
Vorarbeiter zur Ausführung der Anordnung der Beamten ohn«
besondere Vergütung dauernd beizustellen . Zu Tagelohnarbeiten
darf ein Parlier oder Vorarbeiter nur auf besondere Anord¬
nung des bauleitenden Beamten verwendet und in Rechnung
gestellt werden.

Der Unternehmer hat , wenn nicht ein Anderes ausdrücklich
vereinbart worden ist , für das Unterkommen seiner Arbeiter
selbst zu sorgen . Er muß für seine Arbeiter aus eigene Kosten
an den ihm angewiesenen Orten die nöthigen Abtritte Herstellen,
sowie für deren regelmäßige Reinigung , Desinfektion und Be¬
seitigung Sorge tragen . Insoweit polizeiliche Vorschriften
hierüber nicht vorhanden sind , hat er den bezüglichen Anord¬
nungen des bauleitenden Beamten Folge zu leisten.

Für die Bewachung seiner Gerüste , Werkzeuge , Geräthe rc.,
sowie aller auf der Baustelle lagernden , sowohl dem Unternehmer
als auch der Banverwaltung gehörigen Materialien Sorge zu
tragen , ist lediglich Sache des Unternehmers.

Die von dem Unternehmer hergestellten Rüstungen dürfen
erst mit Genehmigung des baulettenden Beamten niedergelegt
werden und sind während ihres Bestehens auch anderen Bau-
Handwerkern auf deren alleinige Gefahr und Verantwortung
unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen . Aenderungen an den
Rüstungen im Interesse der bequemeren Benutzung Seitens der
übrigen Bauhandwerker vorzuuehmen , ist der Unternehmer nur
verpflichtet , wenn ihm von dem interessirten Bauhandwerker
eine entsprechende Vergütung gewährt wird . Im Streitfälle
wird die Vergütung durch die bauleitende Behörde festgesetzt.

8 12 . Beobachtung gesetzlicher , polizeilichere.
Vorschriften , Haftung des Unternehmers

für seine Ange st eilten  rc.

Für die Befolgung der für Bauausführungen bestehenden
gesetzlichen , polizeilichen und Unsallverhütungsvorschriften und
der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ist
der Unternehmer für den ganzen Umfang seiner vertragsmäßigen
Verpflichtungen verantwortlich . Kosten , welche ihm dadurch
erwachsen , können der Stadt nicht in Rechnung gestellt werden.

Der Unternehmer trägt insbesondere di - Verantwortung
für die gehörige Stärke und sonstige Tüchtigkeit der Rüstungen.
Dieser Verantwortlichkeit unbeschadet ist er aber auch verpflichtet,
eine von dem bauleitenden Beamten angeordnete Ergänzung
und Verstärkung der Rüstungen unverzüglich und auf eigene
Kosten zu bewirken . , „ „ , , .

Für alle Ansprüche , die wegen einer ihm selbst oder seinem
Bevollmächtigten , Gehülfen oder Arbeiter zu Last fallenden Ver¬
nachlässigung gesetzlicher , polizeilicher und Unfallverhütungs¬
vorschriften gegen die Stadt erhoben werden , hat der Unter¬
nehmer in jeder Hinsicht aufzukommen.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für
alle Handlungen seiner Bevollmächtigten , Gehülfen . Arbeiter
und sonstigen Beauftragten persönlich . Er hat insbesondere
jeden Schaden an Person und Eigenthum zu vertreten , welcher
durch ihn oder seine Organe Dritten oder der Stadt zugefügt
wird.

8 lä , Krankenversicherung der Arbeiter.
Der Unternehmer ist verpflichtet , in Gemäßheit des Kranken-

verstcherungsgesetzes die Versicherung der von ihm bei der Bau¬
ausführung beschäftigten Personen gegen Krankheit zu bewirken,
soweit dieselben nicht bereits nachweislich Mitglieder einer den
gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Krankenkasse sind.

Auf Verlangen deS Stadtbauamts hat er gegen Leistung
Mchepbei ^ eine kn der H bis 7t
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'de» KrankenversicherungSgesetzes entsprechend« Baukrankcnkaffe
flltweder für feine nicht bereits anderweitig versicherten versiche-
pingspflichiigen Arbeiter und Angestellten allein oder mit
»aderen Unternehmern, welchen die Ausführung von Arbeiten
a»f eigene Rechnung übertragen wird, gemeinsam zu errichten,
y Wird ihm diese Verpflichtung nicht auferlegt, errichtet je¬
doch die städtische Verwaltung selbst eine Baukrankenkaffe, so
yal er seine nicht bereits anderweitig versicherten versicherungs¬
pflichtigen Arbeiter und Angestellten in die Kaffe aufnehmen
Pi lassen und erkennt das Statut derselben in allen Bestim-
ipungen als verbindlich an. Zu den Kosten der Rechnungs- und
istoffenführung der Baukrankenkaffehat er in diesem Falle auf
Verlangen eine« von demselben festzusetzenden Beitrag zu leisten.

Unterläßt es der Unternehmer, die Krankenversicherung der
■Mm ihm beschäftigten versicherungspflichtigenPersonen zu be¬
wirken, so ist er verpflichtet, alle Aufwendungen zu erstatten,
welche etwa der Lauleitenden Behörde hinsichtlich der von ihm be¬
schäftigten Personen durch Erfüllung der aus dem Kranken-
versicherungsgesetze sich ergebenden Verpflichtungen erwachsen.

Der Unternehmer erkl̂ ..mit ausdrücklich die von ihm
gestellte Kaution auch für die Erfüllung der sämmtlichen vor¬
stehend brzeichneten Verpflichtungen in Bezug auf die Arbeiter-
versicherung haftbar.
ß 14. Haftpflicht des Unternehmers bei Ein-

griffeudesselbenindicRechteDritter.
Für Beschädigungen angrenzender Ländereien und Baulich¬

keiten, insbesondere durch Entnahme, durch Auflagerung von
Erde und anderen Materialien außerhalb der schriftlich dazu
angewiesenen Flächen, oder durch unbefugtes Betreten insbe¬
sondere für die Folgen eigenmächtiger Versperrung von Wegen
ober  Waflerläusen haftet ausschließlich der Unternehmer, mögen
diese Handlungen von ihm oder seinen Bevollmächtigten, Ge-
Mfen oder Arbeitern vorgenommen sein.

Für den Fall einer solchen widerrechtlichen und nach
pflichtmäßiger Ueberzeugung der Verwaltung dem Unternehmer
zur Last fallenden Beschädigung erklärt sich derselbe damit ein¬
verstanden, daß die bauleitende Behörde auf Verlangen des Be¬
schädigten durch einen nach Anhörung des Unternehmers von
ihr zu wählenden Sachverständigen auf Kosten des Unternehmers
den Betrag des Schadens ermittelt und für dessen Rechnung(des
Unternehmers) an den Beschädigten auszahlt, im Falle eines
rechtlichen Zahlungshinderniffes aber hinterlegt, sofern die
Zahlung oder Hinterlegung mit der Maßgabe erfolgt, daß dem
Unternehmer die Rückforderung für den Fall Vorbehalten bleibt,
daß auf seine gerichtliche Klage dem Beschädigten der Ersatzan¬
spruch ganz oder theilweise aberkannt werden sollte.

§15 . Werthvolle Funde.
Werden merkwürdige oder geschichtlich beachtens.verthe

Natur- oder Kunsterzeugnissebei Ausführung der Arbeiten ge-
funden.wie Versteinerungen, seltsame Mineralien, Alterthümer,
Münzen, Gebeine, alte Maueriheileu. A. m., so ist dem bau¬
leitenden Beamten von dem Funde sofort und vor dessen Be¬
seitigung Anzeige zu machen. Die Fundstücke verbleiben Eigen¬
thum der Stadt , dem Finder wird nach dem Ermessen der zu¬
ständigen Behörde eine Vergütung gewährt.

Ueber sonstixeFunde auf der Baustelle entscheiden die ge¬
setzlichen Bestimmungen.
§ 16. Ausmessungen während des Baues und

Abnahme.
Der bauleitende Beamte ist berechtigt, zu verlangen, daß über

alle später nicht mehr nachzumeffenden Arbeiten von den beider¬
seits zu brzeichneten Beauftragten während der Ausführung
gegenseitig anzuerkennendeNotizen geführt werden, welche dem¬
nächst der Berechnung zu Grunde zu legen sind. Unternehmer ist
verpflichtet, bie gemeinsame Ausmessung oder Stückermittelung
,für alle später nicht kontrollirbaren Leistungen bei dem bau¬
leitenden Beamten rechtzeitig zu beantragen.

Bon der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der
Unternehmer dem bauleitenden Beamten durch eingeschriebenen
Brief Anzeige zu machen, worauf der Termin für die Abnahme
mit thunlichster Beschleunigung anberaumt und dem Unter¬
nehmer schriftlich gegen den Vehändigungsschein oder mittelst
eingeschriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

Ueber die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung
ausgenommen; auf Verlangen des Unternehmers muß dies ge¬
schehen. Die Verhandlung ist von dem Unternchmer oder dem
für denselben etwa erschienenen Stellvertreter mit zu vollziehem

Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung
wird dem Unternehmer auf Verlangen beglaubigte Abschrift
mitgerheilt.

Erscheint in dem zur Abnahme anberamnten Termine ge¬
höriger Benachrichtigung ungeachtet, weder der Unternehmer
noch ein Bevollmächtigter desselben, so gelten die durch die
Organe der bauleitenden Behörde bewirkten Aufnahmen, Ro-
Urungen?c. als anerkannt.

Auf di- Feststellung des von dem Unternehmer Geleisteten
im Falle der Arbeitsenziehung(§ 9) finden diese Bestimmungen
gleichmäßige Anwendung.

Müssen Theillieferungeu sofort nach ihrer Anlieferung ab-
genommen werden, so bedarf es einer besonderen Benachrichti¬
gung des Unternehmers hiervon nicht, vielmehr ist es Sache des¬
selben, für seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Abnahme
Sorge zu tragen.

Die Lieferungen haben frei Baustelle, bezw. Lagerplatz je
nach besonderer Angabe der Verwaltung zu erfolgen.

Die anzuliesernden Materialien sind an den von den Or¬
ganen der Verwaltung angewiesenen Abladestellen, nach besonde¬
rer Angabe derselben ordnungsmäßig abzuladen und aufzu¬
lagern und erfolgt dann erst die Abnahme. Der Lieferant hat
hierbei auf feine Kosten hinreichende Mannschaft und Vorrich¬
tungen zu stellen, um die Lieferungen sorgfältig abzuladen und
aufzustapeln.

Beschädigte Stücke können schon bei der Ankunft auf der
Nbladestelle zurückgewiesen werden. Dieselben dürfen alsdann
nicht abgeladen, sondern müssen sofort zurückgenommen werden.

. Das Risiko beim Transport und beim Abladen der Mate-
tialien ist ausschließlich zu Lasten der Lieferanten.

Jede Arbeit ist bis zur Endabnahme von dem Unternchmer
auf eigens Kosten vor Beschädigungen zu schützen und in voll¬
kommen bedingungsmätzigemZustande zu erhalten.

§17 . Rechnungsaufstellung.
Bezüglich der formellen Aufstellung der Rechnung, welche

m der Form, Ausdrucksweise, Bezeichnung der Bautheile und
Räume in der Reihenfolge der Positionsnummern genau nach
dem Verdingungsanschlage einzurichten ist, hat der Unternchmer
den von der bauleitenden Behörde, bezw. dem bauleitenden Be¬
amten gestellten Anforderungen zu entsprechen. Die Rechnungen
sind in doppelter Ausfertigung auf vorschriftsmäßigen Formu¬
laren (Aktengröße) einzureichen.

Etwaige Mehrarbeiten. KeistunLL,Ä.eL LiefchUNLch^M.

in besonderer Rechnung nachzuweisen, unter deutlichem Hinweis
auf die schriftlichen Vereinbarungen, welche bezüglich derselben
getroffen worden sind.
§18 . Verfahren für Berechnung nicht veran¬

schlagter Arbeiten und Lieferungen.
Wenn Unternehmer außer den im Verdingungsanschlag

oder im Lieferungsverzeichnißbenannten Arbeiten oder Liefe¬
rungen für Leistungen irgend welcher Art, namentlich aber für
solche, deren Richtigkeit sich später nicht mehr ohne Weiteres er¬
mitteln läßt, eine Zahlung fordern will, so muß er die Rechnung
durch Wochenzettel belegen, aus welchen die in Rechnung zu
stellenden Posten ersichtlich sind. Die Zettel müssen am Schluß
der betreffenden Woche von dem Unternehmer in zweifacher Aus¬
fertigung aufgestellt und von dem bauleitenden Beamten be¬
scheinigt sein.

Außer Anschlag stehende Forderungen irgend welcher Art,
die nicht in solcher Weise begründet werden, finden keine Berück¬
sichtigung und entsagt Unternehmer, dessen alleinige Aufgabe es
ist, für die Ausschreibung und Bescheinigung der Wochenzettel
zu sorgen, im Bersäumnißfall jedweden Anspruch.

Glaubt Unternehmer aus einem besonderen Umstand bei
der Bauausführungauf irgend eine im Anschlag nicht vorge¬
sehene Vergütung Anspruch machen zu können, so muß er vor
Inangriffnahme der betreffenden Leistung, ehe ihm also eine
vermeintliche Forderung erwächst, dem bauleitenden Beamten
von seiner Absicht, eine solche Forderung zu stellen, schriftlich
Anzeige machen. Unterläßt er dies, so verliert er jeden An¬
spruch auf Berücksichtigung seiner Forderung.

§ 19. Tagelohnzahlungen.
Tagelohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung des bau¬

leitenden Beamten ausgeführt werden. Die Rapportzettel da¬
rüber sind der Bauleitung täglich, und zwar spätestens nach der
ausgeführten Arbeit vorzulegen. Verspätet rapportirte Tage¬
werke verlieren das Recht auf Bezahlung. Etwaige Ausstellungen
dagegen sind dem Unternehmer binnen längstens3 Tagen mit-
zutheilen.

Die Tagelohnrechnungensind längstens monatlich dem bau¬
leitenden Beamten einzureichen.
§ 20. Verspätete Einreichung der Rechnungen.

Wenn die in den besonderen Vertragsbedingungen oder
anderweitig für die Einreichung von Rechnungen festgesetzten
Termine durch den Unternchmer nicht innegehalten werden, so
kann dies mit einer Vertragsstrafebis zu 6 pCt. der rück¬
ständigen Rechnung belegt werden. Diese Strafe wird an den
Forderungen des Unternehmers gekürzt.

. Auch kann im Wiederholungsfälle der Ausschluß des säu¬
migen Unternehmers vor der Uebertragung städtischer Arbeiten
und Lieferungen erfolgen.

§21 . Zahlungen.
Die Schlußzahlung erfolgt auf die vom Unternehmer ein¬

zureichende Kostenrechnung alsbald nach vollendeter Prüfung
und Feststellung, in der Regel innerhalb einer Frist von6 Wochen
nach Einreichung derselben.

Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in ange¬
messenen Fristen auf Grund von ihm beizubringender genauer
Aufstellung nach Maßgabe des jeweilig Geleisteten oder Ge¬
lieferten bis zu der von dem bauleitenden Beamten mit
Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt.

Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverschieden¬
heiten zwischen dem bauleitenden Beamten oder der bau-
leitenden Behörde und dem Unternehmer bestehen, so soll das
dem Letzteren unbestritten zuftehende Guthaben demselben gleich¬
wohl nicht vorenthalten werden.

Vor Empfangnahme des von dem bauleitenden Beamten
oder der bauleitenden Behörde als Restguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle Ansprüche,
welche er aus dem Vertragsverhältniß oder nach den sonst ge¬
troffenen Vereinbarungen über die behördlicherseits anerkannten
hinaus etwa noch zu haben vermeint, bestimmt bezeichnen und
sich Vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser An¬
sprüche später ausgeschlossen ist.

Alle Zahlungen erfolgen, sofern nicht in .den besondere!,
Bedingungen etwas Anderes festgesetzt ist, auf der Stadtkaffe.

§22 . Gewährleistung.
Die in den besonderen Bedingungen des Vertrags vor¬

gesehene, in Ermangelung solcher nach den allgemeinen gesetz¬
lichen Vorschriften sich bestimmende Frist für die dem Unter¬
nehmer obliegende Gewährleistung für die Güte der Arbeit oder
der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme der
Arbeit oder der Lieferung.

Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln ge¬
lieferter Maaren (Art. 377 des Handelsgesetzbuches) ist nicht
statthaft.

Der Unternehmer hat während der Gewährleistung alle
infolge mangelhafter Arbeit oder Materialien an seinen Liefe¬
rungen oder Leistungen nothwendig werdenden ReparatnrarÜeiten
in jedem Umfang sofort nach Aufforderung vorzunehmen,
andernfalls die Bauleitung berechtigt ist, derartige Arbeiten auf
Kosten und Gefahr des Unternehmers von jedem Anderen, ohne
Rücksicht auf den Preis, ausführen zu lassen.

§23 . Sicherheitsleistung.
Für die Erfüllung aller übernommenen Verpflichtungen

hat der Unternehmer auf Verlangen der zuständigen städtischen
Behörde und nach deren Wahl entweder vor Ertheilung des Zu¬
schlages oder spätestens innerhalb 14 Tagen nach ertheiltem
Zuschlag eine Sicherheit, in der Regel in Höhe von 10 pCt.

' der Uebernahmesumme, nach den jeweiligen von der städtischen
Behörde getroffenen Hinterlegungsbestimmungen bei der Stadt¬
kaffe zu leisten.

In besonderen Fällen kann eine Sicherheit von mehr als
10 PCt. der Uebernahmesumme verlangt werden.

In Fällen, in welchen auf Sicherheitsleistung zunächst ver¬
zichtet wird, ist der Unternehmer gleichwohl jederzeit verpflichtet,
auf Verlangen der zuständigen städtischen Behörde spätestens
innerhalb 14 Tagen nach ergangener Aufforderung bei der
Stadthauptkasse nach dm jeweiligen Bestimmungen der
städtischen Hinterlegungsordnung Sicherheit in Höhe von
mindestens 10 pCt. der Uebernahmesummezu leisten.

Wird die Sicherheit nicht geleistet, so kann dieselbe unter
Ausschluß jeder Einrede auf etwaige Forderungen gegen die
Stadt aufgerechnet werden. Zinsen werden in diesem Fall nicht
vergütet.

§ 24. Sicherheiten.
Sicherheiten können geleistet werden in baarem Geld, in

bei der Reichsbank beleihbaren Werthpapieren, in Sparkassen¬
büchern und Schuldverschreibungen der Naffauischen Landes-
bank, des Vorschußvereins zu WiesbadenE. V. m. u. H. und
des Allgemeinen Vorschuß- und SparkaffenvereinSE. G. m.
b. H., sowie in Wechseln, welche von Bankhäusern acceptirt sind,

. deren Wechsel von ha  LWÄiB.

Wechsel werden jedoch nur als Sicherheit angenommm, fofer
sie über Beträge von 1000 Mk. und darüber lauten.

Die bei der Reichsbank mit 76 pCt. des Courswerthes be
leihharen Werthpapiere werden rund 10 pCt. und die mit 6i
pCt. des Courswerthes beleihbaren Werthpapiere rund 26 pCt
unter dem Courswerth als Kaution angenommen. L.

Die Ergänzung einer in Werihpapieren bestellten Kaution
kann mit Frist von 14 Tagen gefordert werden, falls infolg«
eines Coursrückgangesder Courswerth oder der zulässige Bruch-
theil desselben für den Betrag der Kaution nicht mehr Deckung
bietet.

Baar hinterlegte Kautionen werden nicht verzinst. Zins¬
tragenden Werthpapieren sind die Talons und Zinsscheine bei¬
zufügen. Die Zinsscheine werden, so lange als nicht eine Ver-^
äußerung der Werthpapiere zur Deckung entstandener Verbind- ^
lichkeiten in Aussicht genommen werden muß, im Dezember des
dem Fälligkeitstermin vorhergehendenJahres dem Unternehme»-»
ausgehändigt. Für den Umtausch der Talons, die Einlösung
und den Ersatz ausgelooster Werthpapiere, sowie den Ersatz
gelaufenen Wechsel hat der Unternehmer zu sorgen.

Falls der Unternehmer in irgend einer Beziehung seine« l"
Verbindlichkeiten nicht nachkommt, kann die Behörde zu ihrer TC
Schadloshaltung auf dem einfachsten gesetzlich zulässigen Weg>•§
die hinterlegten Werthe veräußern oder zu Geld machen. \‘

Die Rückgabe der Kaution, soweit dieselbe für Verbindlich- ch
leiten des Unternehmers nicht in Anspruch zu nehmen ist, er- IC
folgt nach Ablauf der Gewährszeit und nach Erfüllung aller U
Verbindlichkeiten. U
§ 26. Uebertragbarkeit und Lösung .des Ver  -

t r a gs. s
Ohne Genehmigung der bauleitenden Behörde darf der •*

Unternehmer seine vertragsmäßigen oder auf andere Weise fest-,
gesetzten Verpflichtungen nicht auf Andere übertragen.

Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrags oder
der übernommenenVerbindlichkeiten in Konkurs, so ist die bau¬
leitende Behörde berechtigt, den Vertrag oder das Abkommen
mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben.

Bezüglich der in diesem Fall zu gewährenden Vergütung, '
sowie der Gewährung von Abschlagszahlungen finden die Be-.' '
stimmungen des § 10 sinngemäße Anwendung. (

Für den Fall, daß der Unternehmer mit Tod abgehen sollte, ^
bevor der Vertrag oder die sonst übernommenenVerpflichtungen
vollständig erfüllt sind, hat die bauleitende Behörde die Wahl, ^
ob sie das Vertragsverhältnißoder das Abkommen mit den
Erben desselben fortsetzen oder dasselbe als aufgelöst betrachten
will.

Dem Magistrat steht das Recht zu, das Vertragsverhalt-
niß jeder Zeit ohne irgend welche Entschädigung sofort zu lösen,
wenn der Unternehmer entstandene oder künftige Forderungen
aus dem Vertragsverhältniß ohne vorherige Zustimmung des
Magistrats cedirt, wenn Forderungen desselben an die Stadt p
gerichtlich in Beschlag genommen werden sollten, oder wenn
der Unternehmer seine Zahlungen einstellt. In allen diesen -
Fällen haftet der Unternehmer für den der Stadt hieraus ent-,
stehenden Schaden.

§ 26. Gerichtsstand.
Für die aus diesem Vertrag oder den sonst getroffene«

Vereinbarungen entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der
Unternehmer— unbeschadet der im § 27 vorgesehenen Zu¬
ständigkeit eines Schiedsgerichts— in Wiesbaden Recht za.
nehmen.

§ 27. Schiedsgericht.
Streitigkeiten über die durch den Vertrag oder das Ab¬

kommen begründeten Rechte und Pflichten, sowie über die Aus¬
führung des Vertrags sind zunächst dem Magistrat zur Ent¬
scheidung vorzulegen. „ , .

Die Entscheidung des Magistrats gilt als anerkannt, falls
der Unternehmer nicht binnen 4 Wochen, vom Tage der Zu¬
stellung desselben, dem Magistrat anzeigt, daß er auf schieds-
richterliche Entscheidung antrage. Die Fortführung der Bau¬
arbeiten nach Maßgabe der von der Verwaltung getroffenen
Anordnungen darf hierdurch nicht ausgehalten werden.

Auf das schiedsrichterliche Verfahren finden die Vorschriften
der Deutschen Civil-Prozehordnung in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 20. Mai 1898 §§ 1026—1048 Anwendung.

Falls über di- Bildung des Schiedsgerichts durch die be¬
sonderen Vertragsbedingungenoder sonst vereinbarte Be«-
stimmungen abweichende Vorschriften nicht getroffen sind, er«
nennen die Verwaltung und der Unternehmer je einen Schieds.
richter. Dieselben sollen nicht gewählt iverden aus der Zahl
der unmittelbar Betheiligten oder derjenigen Beamten, zu deren
Geschäftskreis die Angelegenheit gehört hat. Nimmt der eine
oder andere Theil die ihm nach dem Vorstehenden obliegende.
Ernennung eines Schiedsrichters innerhalb3 Wochen nach Auf¬
forderung Seitens des anderen Theils nicht vor, so geht die Er.
nennung auf den Königlichen Regierungspräsidenten hierselbfl
über. . . .

Falls die Schiedsrichter sich über einen gemeinsame«
Schiedsspruch nicht einigen können, wird das Schiedsgericht
durch einen Obmann ergänzt. Derselbe wird _von_ den
Schiedsrichtern gewählt, oder, wenn diese sich nicht einigen
können, von dem Königlichen Regierungspräsidenten Hierselbst
ernannt. Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu
leiten, und darüber zu befinden, ob und inwieweit eine Er¬
gänzung der bisherigen Verhandlungen(Beweisaufnahme re.)
stattzufinden bat. Die Entscheidung über den Streitgegenstand
erfolgt dagegen nach Stimmenmehrheit. Bestehen in Beziehung
auf Summen, über welche zu entscheiden ist, mehr als zwei
Meinungen, so wird die für die größte Summe abgegeb-n-
Stimme der für die zunächst geringere abgegebene hinzugerechnet.

Ueber die Tragung der Kosten des schiedsrichterlichen Ver«
fahrens entscheidet das Schiedsgericht nach billigem Ermessen.

Wird der Schiedsspruch in den im § 1041 der Civil-Prozeß-
ordnung brzeichneten Fällen aufgehoben, so hat die Entscheidung
des Streitfalles im ordentlichen Rechtsweg zu erfolgen.

§28 . Kosten und Stempel.
Briefe und Depeschen, welche dm Abschluß und die Aus«

führung des Vertrags und der darin oder in den sonst ge¬
troffenen Vereinbarungen übernommenen Verpflichtungen be>
treffen, werdm beiderseits frankirl.

Die Portokosten für solche Geld- und sonstigen Smdungen,
welche im ausschließlichen Interesse des Unternehmers erfolgen,
trägt der Letztere.

Die Kostm des Vertragsstempels tragt der Unternehmer^
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Die übrigm Kosten des VertragsabtchlusseS-fallen jetem
Theil zur Hälfte zur Last. ‘
. . Wiesbaden , den 4, Mai 1901. j/ ' . ~ Der Magistrat.

.4̂W
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itädt . Aecife-Amt.

' ' Beschädigungen
«öffentlicher Anlagen und Kirchhöfe.
^ ß 56 der Straßenpolizei-Verordnung vom
18. September 1900 bestimmt hierüber Folgendes:

1. Zu den öffentlichen innerhalb der Stadt
belegene» Promenaden, in den Baum- und Garten-
anlagen auf öffentlichen Stratze», Plätzen und

i Kirchhöfen ist es verboten, Rasenplätze und Blumen¬
beete zti betreten, Zweige, Blumen, Samen oder
Früchte abzubrechen, auf Bäume zu klettern,Vogel-Srster auSzunchnien und zu zerstören,in den vor-audenen Weihern zu fischen oder Enten und
Schwäne zu jagen oder mit Gegenständen nach den¬
selben zu werfen, Wege, Beete, Rasenplätze und
Ruhebänke zn verunreinigen und sich auf Bänke
ntederzulegen.

2. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen mit¬
genommen werdkfi, dürfen nicht frei nmherlaufen,
sondern find an einer kurzen Leine zu führen.

8. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen frei
umherlaufen, werden eingefangen und sosern der
Eigenthümer nicht zu ermitteln ist, oder eine
Auslösung der Hunde gegen Zahlung des Fang-
und Futtergelde« binnen drei Tagen nicht erfolgt,
als herrenlos getödtet.

4. Kinder unter: 10 Jahren, welche sich nicht
in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung ist
dl« Benutzung der in den öffentlichen Anlagen und
Straßen ausgestellten Ruhebänke, welche die Be¬
zeichnung. Kurverwaltung" oder„Banverwaltung"
tragen, untersagt._

■TT Bekanntmachung.
, . Znr Warnung des Publikums vor Ueber-
tretüngen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Brände» bezweckenden Strafbestimm¬
ungen hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

a)
§ 360 No. 6 des Reichsstrafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zri 60 Mark oder mit Hast
bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer au gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäuden oder ieucrfangendeii
Sachen Feuer anzün - et.

• b) _ .
§ 44 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes vom
„ " 1. April 1880:

.Mit Geldstrafe bis zn 50 Mark oder Haft bis
zu {4 Tagen wird bestraft, wer

1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr-
bringender Weise nähert;

2. im Walde brennende oder glimmende Gegen
stände fallen läßt, fortwirst oder unvorsichtig
Handhabt;

8. abgesehen von den Fällen des§ 868 Ro. 6
des Strafgesetzbuches im Waide oder in
gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne
Erlaubniß des Ortsvorsteher», in dessen
Bezirk der Wald liegt, in König!. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forst¬
beamten Feuer anzündet, oder das flestatteter
Maßen augczündete Feuer gehörig zu be-

.. anssichtigen oder ausznlöschen unterläßt;
4. abgesehen voll den Fallen des§ 360 No. 10
“ des Strafgesetzbuches bei Waldbräuden, von

der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesitzer
oder Forslbeamten zur Hülfe anfgefordert,
keine Folge leistet, obgleich er der Auf¬
forderung ohne erhebliche eigene Nachtheile
genügen konnte.

o)
Regierungs-Verordnung vom4. März 1899.
Mit Geldstrafe bis zn 10 Mark, im Un-

vermögensfalle mit verbältnißmäßiger Hast wird
bestraft, liier in der Zeit vom 15. März bis
1. Juni in einem Walde außerhalb der Fahrwege
Cigarren oder aus einer Pfeife ohne verschlossencu
Deckel raucht.

Wiesbaden , den 28. Februar 1901.
Der Oberbürgermeister. In Vcrtr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon in Kenntniße .daß die Acciserückvergütungen für den Monatl. I . zur Zahlung augewiesen sind. Die

Beträge können gegen Empfangsbestätigungim
Laufe dieses Monats in der Abfertiguugsstelle,
Fricdrichstraßc 15, Part., Zimmer No. 1, während
der Zeit von 8 Vorm, bis 1 Nachm, und 3—6
Nachm, in Empfang genommen werden.
' Die bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
Acciserückvergütmigenwerden den Empfangs
berechtigten abzüglich Postporto durch Post
auweisuug übersandt werden.

Wiesbaden , den 18. Mai 1901.
Städt . Aecise-Amt.

Bekanntmachung.
Die Betheiligicn werden davon in Kenntniß

gesetzt, daß während der Sommermonate April bis
cinschl. September der Fruchtmarkt um t) tthr
Morgens beginnt. Stadt . Acctse-Amt.

Verdingung.
Die Spengler- und Justallations-

Arbeiten zur Unterhaltung der städtischen
GebändenndderenEntwäfferungs-rlnlagsn
im Rechnungsjahre1801 sollen verdungen werden.

Die Verdingungsunterlagen können während
derVormittagsdieuststnnde» im Rathhause, Zimmer
No, 57, eiilgesehen, oder von dort gegen Zahlung
von 50 Pf. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bis spätestens Mittwoch,
den 29. Mai d. I . , Vormittags 11 Uhr,
cmzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angeboici» Gegenwart etwa erschienener Bieter
tattfniden wird. *

Znschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 15. Mai 1901.

Stadtbauamt, Abtb. für Canalisationswesen.
Frensch._

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von Hanscntwäffernngs-

Aulagen wurde niehrsach wahrgenommen, daß die
Wnffervcrschlüffe unter de» Knchenspülstcine»,
Badclvannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannten Bleisyphons, ungenügend, gereniigt
werden. Das Anssteigen schlechter, gesnndheits-
chädlicher und übelriechender Luft ans den in de»
Syphons sich ansammclndc», in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb « uter Hinwers auf
die Bestimmuugeu des 8 8 der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1K8K, wieder¬
holt ans die Wichtigkeit ,»„&Rothwendig-
keit einer sorgfältige» und regelmäßigen
R-inhaltnng der Wafferverschlnfse ,»nter
den Spülsteinen, Badewannen und Aus¬
güssen besonders ansmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bis zweimal vorgenommen und dabei folgender¬
maßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser eingegoffen hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man Direct unter den
Syphon einen leeren Eimer, öffnet durch Auf¬
drehen mit einer gewöhnlichen Zange oder«neu:
anderen geeigneten Werkzeug die am tieisten
Ende des Wasserperschlusses emgebrachte Schraube
uud reinigt durch die entstandene untere Oeffnung,
am besten' mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste
mit Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gekrümmten Rohre. Der Kopf der Schraube»t
ebenfalls von Schnuitzbestaudtheilenzu befreie».
Hierauf gießt mau nach Schließung der Schrauben-
öffiiuiig eine genügende Menge Wasser, am besten
heißes Wasser, in di- Ablauföffnung des Spül¬
steines oder Ablaufbcckens, damit die etwa „och
zurückgebliebenen Schmutztheile aus dem Waffer-
verschlnffe entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasserverschtuß ausgestellten Eimer schütte man in
das Cloiet aus. „ *

Stadtbauamt, Abth. für Caualrsationswcseu.
Frensch.

Zum Schiitzeder Fener -Telegrapheu.
Di- 88 317 und 318 des Deutschen Reichs-

Strafgesetzbuches bedrohcii denjenigen, welcher gegen
eine, z>i öffentlichen Zwecken dienende Tclegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand-
lniigen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefäiignißstrafe bis zu
3 Jahren, bezw. mit Geldstrafe bis zn 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksani machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentliche» Zwecken dienende Telegraphen-Anstalt
anzusehen ist, weisen wir gleichzeitig darauf hi»,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Bc-
nutziiiig dieser Anstalt unter Anderen: dadurch ver¬
ursacht werden kan», daß die Isolatoren oder die
Leituiigsdrähte beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungeii
herbeigesührt werde».

Solche Erdv-rbindiingen können dadurch ent-
stchen, daß dieL-itmigsdrähte mit Tüchern, Vor¬
hängen, Fahne», Baugerüsttheileil uud bergt. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen Don Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feiier-Telcgraphen-,
der Feuer-Telephone- und Alarmlcitinigcnverwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern uud Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlage» jede Beschädigungder
Telegräphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden. . , .. ,I » allen Fällen aber werden int Interesse der
Feuers:cherhcit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommenhabe», ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache im ehemaligen Gerichts-
gcbäude, Friedrichstraße 18, Eingang vorn
RathhanSplatz, auzeigen zu wollen, damit die
umgehende Beseitigung des Betriebshinderniffcs
durch den städtischen Brand- Director veranlaßt
werden kann. *

Der Braud-Direetor.

Grffentlrchc Ferrrsprechste'leu
befinden sich beim Telegraphenamt(Telegramm-
Annahmestelle), Rheinstraße 25, beim Postamt 2,
Schützenbofstraße3, beim Postamt 3, Wellritz¬
straße 45, und beim Postamt4, Tauuusstr. 1
(Berliner Hos). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von8 Uhr Vor¬
mittags bei dem Tclegrapheuauit bis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn-und Feiertagen sind die Fernsprechstelleu
bei den Postämtern2, 3 und4 geschlossen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtserusprechuetzes bis zur Dauer von3 Min.
beträgt 10 Pf. Jni Verkehr mit Theilnehmern
in den zum Fernsprechverkehr zugclassencn Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von8 Mimiien je nach der Entfernung 20,
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu koiiimcn noch 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person znr
öffentlichen Sprechsrclle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eine? gewöhnliche» Gesprächs erhoben. Von aus
ländischen Orten sind zum Sprechverkehr zuge¬
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnliches Dreiminuteugesprach3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

Telegramm -Gebühren.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Na>

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Naa,
Belgien, Dänemark, Niederlande uud der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Rumänien, Schweden, Norwegen, Großbritanuieu
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ost-Rumclien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Pf. Nach Maltau.Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Ps. Mindestbetrag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrigen
Verkehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eine« gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Stadttekgrammc beträgt
die Worttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Urrlraufstellerr f. Uostmerthzeichen
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweisungen, Formulare zu Post-Packet-
Adressen, Post-Aufträgen ec.) : beiF.Alexi, Michels-
berg9; I . Beer, Wwe.. Geisbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstraße 25; I .Birck,Roonstr. 12;
Joh. Conradi, Waldstr. 38 (Gemeinde Biebrich);
I . Diehl, Wilhelmstr. 22; K.Erb, Adclheidstr. 76;
I . Hartman«, Hellmnudstraße 17; Th. HendriÄ,
Dambachthal1; K. Henk, Grebe Burgstraße 17;
C. Hofheiuz, Plntterstr. 102; El. Jhl, Waldstr. 63
(Gem. Biebrich); H. Kiliau, Eleonorenstr. 3;
F. Klitz, Rheinstraße 79; A. F. Knefeli, Lang-
gasse 45; Ph. Krauß, Albrcchtstraße 36; J .Loseni,
Riehlstraße2; K.Lotz, Herderstraße8; C. Mcnze!.
Lahnstrabe1»; F. A. Müller, Adelheidstraße 32;
H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling, Neu¬
gaffe1; A. Sonimer, Aorkstr. 11; O. Unkelbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpahl, Webergasse 45/47; Ehr. Weyers-
hänser, Kassirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Römerberg 2/4.

Rheiudampfschifffalnt.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bis
Coblenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Yictoria“), 9.50 (Schncllfalirt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser uud
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6.20 und 6.35 (Güterschiff) bis
Bingeji; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10.20
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/- Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dom Agent
w. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Biebrich -Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmanu.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn
(alle 7'/- Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 900 10 0(lt li 00 12 0Cli'
100 Zoo 300 400 500 ßoo 700 goo 900*.

An und ab Station Kaisorstrasso-Centralbahnhof
je 15 Minuten später.

Yon Mainz nach Biebrich: M" 9fJ0'f 100° 1100-j-
1200 ioo Zoo 300 400 500 ßoo 720 gso*.

An und ab Station Kaisersirasso-Centralbabnhof
je 5 Minuten später.

t Kur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September.
Sonn- und Feiertags ausserdem Extratouren.

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg._ _

Dampfer -Fahrten,
Hamburg-Amerika -Linie.

(Gcneralvertr . der Gesellschaft : L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) F 308

D. „Adria“ 23. Mai von Coohin; D. „Alexan¬
dria“ von Baltimore nach Hamburg, 23. Mai
8 Uhr 15 Min. Yorm. Lizard passirt ; D. „Arcadia“ '
23.Mai6 Uhr Vorm, in Yokohama; D. „Artemisia“
21. Mai 11 Uhr Yorm. in Philadelphia ; D.
„Ascania“ 23. Mai in Perim ; D. „Athen“ 23. Mai
von Maeeio; S.-D. „Auguste Yictoria“ 23. Mai
12 Uhr Mittags von Newyork via Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg ; D. „Batavia“ Von
Nowyork nach Hamburg , 23. Mai 5 Uhr 30 Min.
Vorm. Dover passirt ; D. „Christiania“ 23. Mai
Vorm, in Genua; D. „Constantia“ von St. Thomas
nach Hamburg, 21. Mai 7 Uhr Vorm, in Havre;
D. „Croatia“ 23. Mai in C0I011; S.-D. „Deutsch¬
land“ 23. Mai Nachm, auf der Elbe angekommen;
D. „Etruria “ 22. Mai in Buenos Aires ; D. „Franz
Horn“, von Montevideo kommend, 24. Mai 5 Uhr,
30 Min. Yorm. Cuxhaven passirt ; D. „Franeia“.
23. Mai von St. Thomas via Havre nach Ham¬
burg ; S.-D. „Fürst Bismarck“ von Hamburg v;a
Borilogne sur Mer und Plymouth nach Nevyork,
24. Mai 6 Uhr Vorm. Dover passirt ; R.-P .-D.
„Hamburg“ 21. Mai in Nagasaki ; D. „Holsatia“,
von Ostasien kommend, 22. Mai 3 Uhr 45 Min.
Nachm. Dungeness passirt ; D. „Karthago“ nach
Südbrasilien,21. Mai von Funclial ; D.„Macedonia‘
von Hamburg nach dem La Plata , 22. Mai
9 Uhr 30 Min. Nachm. Cuxhaven passirt ; D.
„Nordby“ von Hamburg nach Philadelphia,
23. Mai 8 Uhr 55 Min. Yorm. Cuxhaven passirt ;;
D. „Nubia“ von Stettin nach Newyork, 23. Mai
8 Uhr 30 Min. Nachm, von Swinemünde; _D.
„Parthia “ von Hamburg nach Südbrasilien,
23. Mai 11 Uhr Nachm.Cuxhaven passirt ; D.-Y.
. Prinzessin Victoria Luise“ auf der Englandreise,:
23. Mai 1 Uhr 50 Min. Nachm. Cuxhaven passirt;
D. „Rlienania“ von Hamburg nach Westindien,
22. Mai 2 Uhr Nachm, von Havre ; D. „Savoia ,]
von Ostasien kommend, 22. Mai 12 Uhr Mittags
von Havre ; D. „Scotia“ 22. Mai 6 Uhr Nachm,
von Genua via Neapel nach Nowyork; D.
„Segovia“ 22. Mai 5 Uhr Nachm, von Moji.

Norddeutscher Lloyd iu Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 308:
Letzte Nachrichten über die Bewegungen derj

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Werra “ nach Genua, 23. Mai 2 Uhr Nachm.i
von Neapel ; S.-D. „Aller“ nach Newyork, 22. Mai
5Va Uhr Yorm. Yellas passirt ; S.-D. „Trave“
nach Genua, 24. Mai 8 Uhr Yorm. in Genua;;
S.-D. „TC. Mar. Ther.“ nach Bremen, 24. Mai
2 Uhr Yorm. Dover passirt ; D. „Norderney“ nach;
Bremen, 24. Mai 5 Uhr Yorm. Dover passirt ;;
D. „Borkum“ nach Galveston, 23. Mai 3 Uhr
Nachm, in Galveston; D. „Köln“ nach Bremen,
22 Mai2 Uhr Nachm, von Baltimore; D.„Neckar >
nach Bremen, 23. Mai 12 Uhr Mittags von;
Newyork; D. „Frankfurt “ nach Baltimore, 22. Mai:
7 Uhr Nachm, in Baltimore ; D. „Barbarossa“
nach Newyork, 22. Mai 9 Uhr Yorm. in Newyork.
— Brasil- und La Piata -Linien : D. „Trier“ nach
Antwerpen, Bremen. 24. Mai Dungeness passirt;
D. „Bonn“ nach Bremen, 22. Mai von Vigo;
D. „Aachen“ nach Bahia. Vigo, Bremen, 23. Mai
von Buenos Aires; D. „Willehad“ nach La Plata,
23. Mai in Montevideo; D. „Heidelberg“ nach
Brasilien, 24. Mai Dover passirt . — Linien nach
Ost-Asien und Australien : D. „König Albert
nach Bremen, 23. Mal in Antwerpen; D. „Prinzess
Irene“ nach Hamburg, 23. Mai von Port-Said;
D. Prinz Heinrich“ nach Bremen, 23. Mai von
Penang ; D. „Preussen“ nach Hamburg, 23. Mai
in Shanghai ; D. „Sachsen“ nach Ost-Asien,
23 Mai in Singapurs ; D. „Kiautschou“ (Hamburg- .
Amerika-Linie) nach Ost-Asien, 24. Mai in Aden;
D. ,'Bayern“ nach Ost-Asien, 24. Mai Gibraltar
passirt ; D. „Freiburg “ nach Bremen, 22. Mai iu
Bremerhaven : D. „Marburg“ nach Bremen,
23. Mai Malta passirt ; D. „Strassburg nach
Ost-Asien, 23. Mai in Singapurs ; D. „Pr.-R.
Luitpold“ nach Bremen, 23. Mai in Aden; D.
,Darmstadt“ nach Australien, 24. Mai in Colombo;
D. Oldenburg“ nach Australien, 23. Mai in Ant-
werpen — Cbina-Truppen -Transport-Dampfer:
D. „Gera“ nach Ost-Asien, 22. Mai iu Tsingtau.

Red Star Liue.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasso 20.) E 307
Antwerpen -Nowyork- Dienst. D. „Zeeland“

am 18. Mai von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen ; D. „Friesland “ am 19. Mai in Ant¬
werpen von Newyork angekommen; D. „Kensi.ng-
ton“ am 22. Mai in Newyork von Antwerpen
angekommen; D. „Ponnland“ am 22. Mai von
Newyork nach Antwerpen abgegangen. "

I Antwerpen-Philadeiphia-Dienst. D. „NederlandI r.m 00 oi Tzrvr» Pin1fi.il plul 11n nach Antwerpett

Knick mn>Billa » dir & kck>iU «vb «ra '!» e» L>»i-Buchdruckcrei in Wiesbaden.
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